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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 17. Fe-
bruar 2026 (Az. 2271/2024 - 02) die 
beantragte Baugenehmigung für die 
Nutzungsänderung und den Um-
bau von Büroflächen in Wohnungen  
(15 WE) im 1., 2. und 3. Oberge-
schoss und den Anbau von Balkonen 
im 1. und 2. Obergeschoss auf dem 
Grundstück „Ladehofstraße 26, 28“ 
in Regensburg (Flurstück 3548/21, Ge-
markung Regensburg).

Mit der Baugenehmigung wurden Abwei-
chungen von der Garagenstellplatzver-
ordnung und von brandschutzrechtlichen 
Vorschriften erlassen. 
Ferner wurde die Genehmigung mit Auf-
lagen zum Brandschutz verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 17. Februar 2026 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 1. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Skala
Bauoberrat
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 17. März 
2026 (Az. 2537/2024 - 02) die beantragte 
Baugenehmigung für den Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit 25 geförderten 
Wohneinheiten auf dem Grundstück „Alt-
dorferstraße 22“ in Regensburg (Flur-
stück 1822/2, Gemarkung Regensburg).

Mit der Baugenehmigung wurde eine Ab-
weichung von brandschutzrechtlichen 
Vorschriften (Art. 33 BayBO) zugelassen. 

Ferner wurde die Genehmigung mit Auf-
lagen zur Vermessung und Höhenlage 
verbunden. 

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 17. März 2026 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 8. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Skala
Bauoberrat

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Für die behandelten Einlagegrundstü-
cke Flst.Nr. 3618, 3619, 3619/4, 3619/5, 
3621/31, 3621/32 und 3621/33 alle Gmkg. 
Schwabelweis, ist der Umlegungsplan 
nach § 66 BauGB am 31.03.2026 unan-
fechtbar geworden. Der Umlegungsplan 
tritt mit dieser Bekanntmachung für die 
beteiligten Besitzstände der Ordnungs-
nummern Ord.Nrn. 1 Teil 14, 180, 221 und 
289 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
für den behandelten Teilbereich des Um-
legungsgebiets der bisherige Rechts-
zustand durch den im Umlegungsplan 
enthaltenen neuen Rechtszustand 
(Grundstückseinteilung mit Regelung der 
Eigentums- und Rechtsverhältnisse) er-
setzt. Aus dem aus der Umlegungskarte 
und dem Umlegungsverzeichnis mit An-
lagen bestehenden Umlegungsplan geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen Än-
derungen hervor. Die neuen Grundstücks-
zustände mit den im Umlegungsplan 
ausgewiesenen Eigentums- und Rechts-
verhältnissen werden mit dieser Bekannt-
machung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfechtbar-

keit des Umlegungsplans schließt die Ein-
weisung des neuen Eigentümers in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 
Die Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters wird durch die 
Stadt Regensburg, Umlegungsstelle, ge-
mäß § 74 BauGB veranlasst.

Der in Kraft getretene Umlegungsplan für 
den Teilabschnitt „Eisenerzweg-Süd 1“ 
des Umlegungsgebiets kann bis zur Be-
richtigung des Grundbuchs während der 
Dienststunden bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-
nung, Bodenverkehr, Wertermittlung im 
Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, 
in 93047 Regensburg, von jedem einge-
sehen werden, der ein berechtigtes Inte-
resse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Zuteilungsplans 
kann innerhalb eines Monats, gerech-
net vom Tag nach ihrer ortsüblichen Be-
kanntmachung, Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Regensburg, Bauordnungsamt, Ab-
teilung Bodenordnung, Bodenverkehr 

und Wertermittlung, im Neuen Rathaus, 
D.-Martin-Luther-Str. 1, in 93047 Re- 
gensburg, einzulegen. Er kann bei der 
Stadt Regensburg auch elektronisch mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur 
eines nach dem Vertrauensdienstegesetz 
(VDG) zertifizierten Anbieters versehen 
unter der Adresse poststelle@Regens-
burg.de gestellt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein elektronisch eingelegter Rechtsbehelf 
muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur eines nach dem Vertrau-
ensdienstegesetz (VDG) zertifizierten An-
bieters versehen sein. Eine elektronische 
Rechtsbehelfseinlegung ohne qualifizierte 
elektronische Signatur ist unzulässig. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen. 

Regensburg, den 31.03.2026

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Umlegung „Keilberg 2“

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans für den 
sog. Teilabschnitt „Eisenerzweg-Süd 1“ des Umlegungsgebiets 

(§ 71 Baugesetzbuch – BauGB) 
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 17. März 
2026 (Az. 2536/2024 - 02) die beantragte 
Baugenehmigung für den Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit 38 geförder-
ten Wohneinheiten auf dem Grundstück 
„Altheimerweg 3“ in Regensburg (Flur-
stück 1822/3, Gemarkung Regensburg).

Mit der Baugenehmigung wurde eine Ab-
weichung von brandschutzrechtlichen 
Vorschriften (Art. 33 BayBO) zugelassen.  
 
Ferner wurde die Genehmigung mit Auf-
lagen zur Vermessung und Höhenlage 
verbunden.  

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 17. März 2026 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 

der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 8. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Skala 
Bauoberrat
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 17. März 
2026 (Az. 2542/2024 - 02) die beantragte 
Baugenehmigung für den Pavillon und 
die Freianlagen zur Altdorferstraße 22 
und Altheimerweg 3 auf dem Grund-
stück „Altheimerweg 1, 3, Altdorfer- 
straße 22“ in Regensburg (Flurstücke 
1822/13,	 1822/2, 1822/3 und 1822/6, je-
weils Gemarkung Regensburg).

Gegenstand der Baugenehmigung ist die 
Errichtung eines Pavillons (Nebengebäu-
de zur Unterbringung eines Müllraumes 
und Abstellräumen) und der notwendigen 
Freianlagen samt Kfz - Stellplätzen, Fahr-
radstellplätzen und Kinderspielplätzen für 
die neu zu errichtenden Mehrfamilienhäu-
ser Altdorferstraße 22 und Altheimerweg 3 
auf oben genannten Grundstücken.

Mit der Baugenehmigung wurden Abwei-
chungen von brandschutzrechtlichen Vor-
schriften sowie von der Stellplatzsatzung 
der Stadt Regensburg (StS) zugelassen.

Durch die Baugenehmigung wurde die 
Genehmigung nach der Baumschutzver-
ordnung (BSchV) zur Fällung von drei 
Bäumen ersetzt. Weiterhin wird in den ge-
schützten Wurzelbereich von neun Bäu-
men eingegriffen.

Ferner wurde die Genehmigung mit Auf-
lagen zur Vermessung, Höhenlage, Stell-

plätzen, Kinderspielplatz und zur Ökologie 
verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 17. März 2026 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 

Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 8. April 2026
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Skala
Bauoberrat
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
62-2026-237-EA – Elektroarbeiten ATV 
DIN 18382
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 10.04.2026

62-2026-238-EA – Wärmeversorgungs-
anlagen DIN 18380
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 15.04.2026

62-2026-247-EA – Bodenbelagsarbeiten 
DIN 18365
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 13.04.2026

62-2026-223-EA – Landschaftsbauarbei-
ten DIN 18320 und Verkehrsanlagen  
DIN 18040-3
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 14.04.2026

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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